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Gesetzessammlung  

  

Ausführungsbestimmungen 
der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
(ZBSA) über die berufliche Vorsorge 
Nachtrag vom 17. Mai 2013 

Der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 856.211 (Ausführungsbestimmungen der Zentral-
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) über die berufliche Vor-
sorge vom 16. September 2005) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Diese Ausführungsbestimmungen regeln die gesetzliche Aufsicht über 
folgende Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz in einem der Konkordatskantone: 
a. (geändert) Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen 

Rechts, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG)1) teilnehmen (Art. 48 ff. BVG), 

b. (geändert) Personalfürsorgestiftungen, die, ohne an der obligatori-
schen Versicherung teilzunehmen, auf dem Gebiet der beruflichen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind (Art. 89a Abs. 6 
ZGB2)); 

c. (neu) Freizügigkeitsstiftungen (Art. 10 Abs. 3 FZV3)); 
d. (neu) Säule-3a-Stiftungen (Art. 1 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BVV 34)). 
2 Die Ausführungsbestimmungen sind nicht anwendbar auf Stiftungen, die 
unter Aufsicht des Bundes stehen (Art. 64a Abs. 2 BVG). 

                                                        
1) SR 831.40 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
2) SR 210 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
3) SR 831.425 
4) SR 831.461.3 

  

  

Ausführungsbestimmungen 
der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
(ZBSA) über die berufliche Vorsorge 
Nachtrag vom 17. Mai 2013 

Der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 856.211 (Ausführungsbestimmungen der Zentral-
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) über die berufliche Vor-
sorge vom 16. September 2005) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Diese Ausführungsbestimmungen regeln die gesetzliche Aufsicht über 
folgende Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz in einem der Konkordatskantone: 
a. (geändert) Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen 

Rechts, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG)1) teilnehmen (Art. 48 ff. BVG), 

b. (geändert) Personalfürsorgestiftungen, die, ohne an der obligatori-
schen Versicherung teilzunehmen, auf dem Gebiet der beruflichen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind (Art. 89a Abs. 6 
ZGB2)); 

c. (neu) Freizügigkeitsstiftungen (Art. 10 Abs. 3 FZV3)); 
d. (neu) Säule-3a-Stiftungen (Art. 1 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BVV 34)). 
2 Die Ausführungsbestimmungen sind nicht anwendbar auf Stiftungen, die 
unter Aufsicht des Bundes stehen (Art. 64a Abs. 2 BVG). 

                                                        
1) SR 831.40 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
2) SR 210 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
3) SR 831.425 
4) SR 831.461.3 



Amtsblatt Nr. 45, 07.11.2013 1883

  

  

Ausführungsbestimmungen 
der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
(ZBSA) über die berufliche Vorsorge 
Nachtrag vom 17. Mai 2013 

Der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 856.211 (Ausführungsbestimmungen der Zentral-
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) über die berufliche Vor-
sorge vom 16. September 2005) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Diese Ausführungsbestimmungen regeln die gesetzliche Aufsicht über 
folgende Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz in einem der Konkordatskantone: 
a. (geändert) Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen 

Rechts, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG)1) teilnehmen (Art. 48 ff. BVG), 

b. (geändert) Personalfürsorgestiftungen, die, ohne an der obligatori-
schen Versicherung teilzunehmen, auf dem Gebiet der beruflichen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind (Art. 89a Abs. 6 
ZGB2)); 

c. (neu) Freizügigkeitsstiftungen (Art. 10 Abs. 3 FZV3)); 
d. (neu) Säule-3a-Stiftungen (Art. 1 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BVV 34)). 
2 Die Ausführungsbestimmungen sind nicht anwendbar auf Stiftungen, die 
unter Aufsicht des Bundes stehen (Art. 64a Abs. 2 BVG). 

                                                        
1) SR 831.40 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
2) SR 210 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
3) SR 831.425 
4) SR 831.461.3 

  

  

Ausführungsbestimmungen 
der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
(ZBSA) über die berufliche Vorsorge 
Nachtrag vom 17. Mai 2013 

Der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 856.211 (Ausführungsbestimmungen der Zentral-
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) über die berufliche Vor-
sorge vom 16. September 2005) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Diese Ausführungsbestimmungen regeln die gesetzliche Aufsicht über 
folgende Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz in einem der Konkordatskantone: 
a. (geändert) Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen 

Rechts, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG)1) teilnehmen (Art. 48 ff. BVG), 

b. (geändert) Personalfürsorgestiftungen, die, ohne an der obligatori-
schen Versicherung teilzunehmen, auf dem Gebiet der beruflichen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind (Art. 89a Abs. 6 
ZGB2)); 

c. (neu) Freizügigkeitsstiftungen (Art. 10 Abs. 3 FZV3)); 
d. (neu) Säule-3a-Stiftungen (Art. 1 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BVV 34)). 
2 Die Ausführungsbestimmungen sind nicht anwendbar auf Stiftungen, die 
unter Aufsicht des Bundes stehen (Art. 64a Abs. 2 BVG). 

                                                        
1) SR 831.40 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
2) SR 210 Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen 
3) SR 831.425 
4) SR 831.461.3 

§  2 Abs. 1 (geändert) 
1 Aufsichtsbehörde über die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, 
die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, ist im Sinn von Art. 
61 Abs. 1 BVG die Geschäftsstelle des Konkordats über die Zentralschwei-
zer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA; nachfolgend als Aufsichtsbehörde 
bezeichnet). 

§  4 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Aufsichtsbehörde prüft die Tätigkeitsberichte und Jahresrechnungen 
der Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, und nimmt davon mittels Verfügung 
Kenntnis. Im Rahmen ihrer Kontrolle und der gesetzlichen Arbeitsteilung 
nimmt sie auch Einsicht in die Berichte der Revisionsstellen und der Exper-
ten für berufliche Vorsorge sowie in die Protokolle der Vorsorgeeinrichtun-
gen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge die-
nen. Sie ist befugt, weitere sachdienliche Unterlagen einzuverlangen. 

§  5 Abs. 1 
1 Stellt die Aufsichtsbehörde Mängel fest, trifft sie die zur Behebung erfor-
derlichen Massnahmen. Zu diesem Zweck stehen ihr insbesondere folgen-
de Aufsichtsmittel zur Verfügung: 
a. (geändert) die Erteilung von verbindlichen Weisungen an die Organe 

der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem 
Zweck der beruflichen Vorsorge dienen sowie an die Revisionsstellen 
und die Experten für berufliche Vorsorge; 

c. (geändert) die Einsetzung einer amtlichen Verwaltung; 
d. (geändert) die Einsetzung einer ausserordentlichen Revisionsstelle; 
i. (geändert) die Prüfung der Geschäftsführung und des Rechnungswe-

sens am Sitz der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, die nach 
ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient. 

§  6 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Antrag des zuständigen Organs der 
Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruf-
lichen Vorsorge dient, über die Änderungen der Stiftungsurkunde. Ihr Ent-
scheid hat konstitutive Wirkung. 
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§  7 Abs. 1 (geändert) 
1 Gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit. a BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 12 ZGB prüft 
die Aufsichtsbehörde im Sinne einer generell-abstrakten Normenkontrolle 
die reglementarischen Bestimmungen und deren Änderungen und nimmt 
davon Kenntnis. Sie kann die Korrektur oder Aufhebung von gesetzes- oder 
urkundenwidrigen Reglementsbestimmungen verfügen. 

§  8 Abs. 1 (geändert) 
Aufhebung der Vorsorgeeinrichtung und der Einrichtung, die nach ihrem 
Zweck der beruflichen Vorsorge dient; Vermögensübertragung und Liquida-
tion (Überschrift geändert) 
1 Beschlüsse betreffend die globale Vermögensübertragung auf einen ande-
ren Rechtsträger oder betreffend die Vermögensaufteilung sowie Beschlüs-
se über die Liquidation und die Fusion von Vorsorgeeinrichtungen und Ein-
richtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, bedür-
fen vor ihrem Vollzug der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und soweit 
erforderlich der Eintragung des Übertragungsvertrages im Handelsregister. 

§  9 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Aufsichtsbehörde beurteilt als Beschwerdeinstanz Streitigkeiten betref-
fend das Recht der versicherten Person auf Informationen gemäss Art. 65a 
(Transparenz) und Art. 86b Abs. 2 BVG (Information der Versicherten). Die-
ses Verfahren ist gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG für die Versicherten in 
der Regel kostenlos. 

§  10 Abs. 1 
1 Die Aufsichtsbehörde verfügt von Gesetzes wegen insbesondere: 
a. (geändert) die Aufsichtsübernahme und die Entlassung von Vorsorge-

einrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der berufli-
chen Vorsorge dienen, aus der Aufsicht; 

c. (geändert) die Änderung im und Streichung aus dem jeweiligen kanto-
nalen Register für berufliche Vorsorge; 

d. (geändert) die Genehmigung des Schlussberichtes von im jeweiligen 
kantonalen Register zu streichenden Vorsorgeeinrichtungen; 

f. (geändert) den Zusammenschluss und die Aufhebung mit und ohne 
Liquidation von Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ih-
rem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen; 
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Titel nach § 10 (geändert) 

3. Aufgaben der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtun-
gen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen 

§  11 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Organe der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach 
ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, erfüllen die ihnen durch Ge-
setz, Verordnungen, Stiftungsurkunde und weitere Bestimmungen (Regle-
mente, aufsichtsbehördliche Weisungen) zugewiesenen Aufgaben. 

§  12 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, haben der Aufsichtsbehörde alljährlich 
ohne Verzug, jedoch spätestens sechs Monate nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres, die vollständigen Berichterstattungsunterlagen einzureichen. 

§  13 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, reichen der Aufsichtsbehörde ihre regle-
mentarischen Bestimmungen und deren Änderungen unmittelbar nach dem 
Erlass durch das Organ unaufgefordert und in doppelter Ausfertigung inklu-
sive Beschlussprotokoll zur Prüfung und Kenntnisnahme ein. 

§  14 Abs. 1 (geändert) 
1 Gegen Entscheide der Aufsichtsbehörde können die Betroffenen beim 
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde führen (Art. 74 Abs. 1 BVG und Art. 
89a Abs. 6 Ziff. 19 ZGB). 

§  16 Abs. 3 (geändert) 
3 Die jährliche Aufsichtsgebühr wird aufgrund des Bruttovermögens und die 
Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen werden nach effektivem 
Aufwand bemessen und den Vorsorgeeinrichtungen und den Einrichtungen, 
die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, in Rechnung ge-
stellt. 
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Finanz- und Volkswirtschaftsdepartement

Vorzeitige Schliessung der Büros am Freitag, 8. November 2013

Die Büros des Finanzdepartements und Volkswirtschaftsdepartements 
(St. Antonistrasse 4, Sarnen) schliessen aufgrund eines internen Anlasses 
am Freitag, 8. November 2013 um 16.30 Uhr.

Sarnen, 7. November 2013  Personalamt

Sicherheits- und Justizdepartement

Militär. Aufgebot zum Nachschiesskurs 2013  
(Nur mit Sturmgewehr auf 300 Meter Distanz)

1. Einrückungspflichtig sind
 alle im Kanton Obwalden wohnhaften Schiesspflichtigen, welche das  
 obligatorische Programm (ausserdienstliche Schiesspflicht) bis zum 
  31. August 2013 nicht oder nicht vorschriftsgemäss in einem anerkannten 
  Schiessverein geschossen haben.

2. Nicht einrückungspflichtig sind
 –  Schiesspflichtige, die im Jahr 2013 mindestens 45 Tage besoldeten  

Militärdienst leisten;
 –  Schiesspflichtige, die im betreffenden Jahr mindestens 45 Tage Aus-

bildung oder Einsatz für die Friedensförderung, die Stärkung der Men-
schenrechte oder die humanitäre Hilfe leisten;

 – Schiesspflichtige, die vor dem 1. August 2013 einen Auslandurlaub 
  erhalten haben sowie Militärdienstpflichtige, die aus dem Auslandur- 
  laub zurückgekehrt sind und erst nach dem 31. Juli 2013 wieder mit der 
   persönlichen Waffe ausgerüstet worden sind;

II. 

Die Änderung tritt am 1. Juli 2013 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen. 

Luzern, 17. Mai 2013 Im Namen des Konkordatsrates 
Die Präsidentin: Manuela Weichelt-Picard 
Der Protokollführer: Dr. Markus Lustenberger 
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